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Vorwort 

Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, dem erschließt sich die Bedeutung 
grenzüberschreitender Sachverhalte sofort. Man bestellt bei einem ausländischen 
Händler im Internet eine preiswerte Sonnenbrille und bucht anschließend im 
sonnigen Südeuropa ein Hotelzimmer. Es begleitet einen die Freundin aus Rom, 
mit der man seit einem Austauschjahr in London verbandelt ist – nicht zuletzt um 
die Eheschließung vorzubereiten. Kurz darauf berichtet die Nachbarin, sie wolle 
sich von ihrem aus Arabien stammenden Ehemann scheiden lassen, wären da nur 
nicht die Unterhaltsfragen. Die eigene Großmutter hinterlässt ein Ferienhaus an 
einem See in Schweden. 

Doch der internationalen Probleme nicht genug! Aus Amsterdam trifft ein Brief ein, 
man werde dort wegen eines Parkremplers verklagt. Bei einem Praktikum in einem 
Unternehmen wird gefragt: Kann und sollte man sich auf die Wahl eines Gerichts 
im Ausland und eines fremden Rechts einlassen? Im Rechtsreferendariat geht es in 
einer Akte um eine Klage über aus Fernost importierte Autoreifen, die offenbar eine 
Reihe von Unfällen verursacht hatten. Ein befreundeter Anwalt ist ratlos, wie man 
bei einem gesellschaftsrechtlichen Sachverhalt mit Berührung zum englischen Recht 
vorzugehen hat. 

Solch vielgestaltige Sachverhalte behandelt das Internationale Zivilverfahrens- und 
Privatrecht, das im vorliegenden Band durch praktische Fälle veranschaulicht wird. 
Mit dieser Auflage wurde das Buch in meine Hände gelegt. Für die Anvertrauung des 
Buches gebührt Peter Hay ganz herzlicher Dank. Kennzeichen seines Buches war es 
von Anfang an, Internationales Zivilverfahrensrecht und Internationales Privatrecht 
zusammenhängend und unverschlüsselt darzustellen. Deswegen hat das Buch unzäh-
ligen Lesern den Weg in diese beiden Gebiete geebnet, zumindest erleichtert. Zur 
Erläuterung seines didaktischen Ansatzes wird im Anschluss an dieses Vorwort 
dasjenige von Peter Hay zur 1. Auflage auszugsweise wiedergegeben. An der letzten 
Auflage war dankenswerterweise Rechtsanwalt Tobias Krätzschmar als Koautor betei-
ligt, während die vorherigen Auflagen von Peter Hay alleine verfasst worden waren. 

Alle eingangs aufgeworfenen Fragen (bis auf Verlobung und Eheschließung) werden 
heute vom EU-Recht bestimmt. Dies ist Folge des voranschreitenden Strukturwan-
dels vom nationalen hin zum europäischen Recht. Zwischen der Vorauflage aus 
dem Jahre 2010 und dem vorliegenden Buch sind mit der Rom III-VO, der 
EuUntVO und der EuErbVO bedeutsame Verordnungen in Kraft getreten, die 
nationale Vorschriften zum internationalen Scheidungs-, Unterhalts- und Erbrecht 
ersetzen (im Erbrecht wird noch die bis zum 17.8.2015 geltende Rechtslage nach 
Art. 25 a. F. EGBGB gerafft dargestellt). Ebenfalls beträchtlichen Neuerungsbedarf 
schufen die EuGVO-Reform, das Inkrafttreten des Haager Kinderschutzüberein-
kommens sowie die insgesamt wachsende EuGH-Rechtsprechung. Damit war das 
Buch vollständig zu überarbeiten und die Europäisierung konsequent in jedem 
Abschnitt in den Vordergrund zu stellen. Darüber hinaus finden sich didaktische 
Verbesserungen, zu denen die vermehrte Hervorhebung von Prüfungsschritten und 
Systembezügen zählt. Nachgewiesen sind die Parallelfundstellen von Rechtspre-
chung und der Abdruck von Gesetzen in Jayme/Hausmann. 
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Das Anliegen des Buches bleibt weiterhin: Jurastudierenden, Rechtsreferendaren 
und jungen Praktikern klar und deutlich die Behandlung von Sachverhalten mit 
Auslandsberührung zu veranschaulichen. Beide Teile des Buches – der erste zum 
Internationalen Zivilverfahrensrecht und der zweite zum Internationalen Privat-
recht – lassen sich je nach Bedarf einzeln oder in umgekehrter Reihenfolge lesen. 
Bei der Lektüre kann man sich weitgehend auf Fragen des Wirtschaftsrechts 
beschränken oder (auch) das Familien- und Erbrecht eingehender studieren. In 
jedem Abschnitt werden zunächst die Schlüsselbegriffe definiert, um die Grundlage 
für die folgenden Falllösungen zu legen, wobei damit auch für die Beantwortung 
abstrakter Prüfungsfragen geschult wird. Auch hier gilt: „Wer Recht erkennen will, 
muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben“ (Aristoteles). 

Viele haben zum Gelingen des Buches beigetragen – durch eingehende Diskussio-
nen über die Führung des Lesers, die Verdichtung des Stoffes und die Fälle, mit 
denen die „Regel in das Leben übergehen“ soll, wie v. Savigny einmal formuliert 
hat. Aus diesem Kreis möchte ich besonders meine wissenschaftlichen Mitarbeiter 
Dominik Braun, Stefanie Stanka und Ann-Christin Traut hervorheben und mich bei 
allen herzlich bedanken. 

Hinweise aus der Leserschaft auf Verbesserungsmöglichkeiten werden über 
roesler@recht.uni-siegen.de gerne entgegengenommen. Abschließend wünsche ich 
Ihnen viel Erkenntnis und Freude beim Erwerben und Prüfen des Wissens. 

Siegen, im Februar 2016 Hannes Rösler   

Vorwort 



Aus dem Vorwort zur 1. Auflage (1999) 

[…] Dieser Band soll bei den Vorbereitungen auf […] Prüfungen helfen. Er soll 
zusätzlich ein vorlesungsbegleitendes Lernmittel sein. So eingesetzt, erleichtert er 
das notwendige Vor- und Nacharbeiten des in der Lehrveranstaltung Gehörten. 
Zusätzliche Rechtsprechungs- und Literaturhinweise sollen zu vertiefender Weiter-
arbeit ermuntern. 

Der Fall mit Auslandsberührung verlangt nicht nur eine Entscheidung über das 
anzuwendende Recht. Er hat auch ein wichtiges prozessuales Umfeld. Das Interna-
tionale Zivilverfahrensrecht gehört ebenso zur Lösung des „internationalen Falles“ 
wie das Internationale Privatrecht. Die Darstellung beginnt daher mit der Frage, die 
man sich bei einem auslandsbezogenen Fall naturgemäß zuerst stellen muß: Ist die 
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts eröffnet? Erst wenn man dies bejaht, muß 
das auf den Sachverhalt anzuwendende Recht bestimmt werden. Ist ein Urteil schon 
im Ausland ergangen, so stellt sich die (verfahrensrechtliche) Frage, ob es im Inland 
anerkannt und vollstreckt werden kann. Im Folgenden werden die verfahrensrecht-
lichen Themen (Zuständigkeit und Urteilsanerkennung) zusammen und vor dem 
Kollisionsrecht behandelt. 

Viele Fallbeispiele entstammen der Rechtsprechung. Die nicht fallbezogenen Fragen 
sollen Verbindungen herstellen und das Anwendungsverständnis erhöhen. Die Fälle 
und Fragen vermitteln nicht nur das notwendige Wissen für die Prüfung, sie 
erlauben es dem Leser auch, diese zu simulieren. […]  
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